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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Kreises Coesfeld vom 24.01.2017 

bezüglich der 54. Änderung des Flächennutzungsplanes zur Ausweisung eines 

Sondergebiets für großflächigen Einzelhandel (Lebensmittelvollsortimenter) im Ortsteil 

Darfeld 

  

Anlage IV zur EV IX/456/1 

 

Bauaufsicht: 

 

Der Hinweis auf das innerhalb des bestehenden Bebauungsplanes als „Besonderes 

Wohngebiet” festgesetzte verbleibende Einzelgrundstück wird zur Kenntnis genommen. Der 

Auffassung, dass für dieses Grundstück sinnvoller Weise die Festsetzung als Allgemeines 

Wohngebiet erfolgen sollte, wird nicht widersprochen. 

Hierfür sind jedoch zunächst neben der künftig zulässigen Art der baulichen Nutzung auch 

Fragen des künftig zulässigen Maßes der baulichen Nutzung und der überbaubaren Flächen 

unter städtebaulichen Gesichtspunkten in Abstimmung mit dem betroffenen Eigentümer zu 

klären. Vor dem Hintergrund der Dringlichkeit der vorliegenden Planung soll dieses im 

Rahmen eines folgenden Änderungsverfahrens erfolgen. 

 

Der Hinweis der Brandschutzdienststelle zu den im Plangebiet erforderlichen 

Löschwassermengen (96 cbm/h für die Dauer von 2 Stunden) wird zur Kenntnis genommen. 

Die erforderliche Menge kann über das öffentliche Trinkwassernetz gedeckt werden. 

 

Der Hinweis, dass aus Sicht der Brandschutzdienststell und seitens des Gesundheitsamtes 

keine Bedenken gegen die Planung bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 

 

Der Anregung der Unteren Naturschutzbehörde, dass keine Bedenken bestehen, sofern die 

notwendigen Rodungs- und Abrissarbeiten im Winterhalbjahr durchgeführt werden, wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Beschlussempfehlung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 




